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1.  Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass  

Der Barlachstadt Güstrow obliegt aufgrund der zentr alörtlichen Funktion 
eines Mittelzentrums die Aufgabe, vorhandene Siedlu ngsstrukturen, um 
zusätzliche Wohnbauflächen zu ergänzen. Dabei gilt es, die Funktion als 
bede uts amer Standort für Wirtschaft, Handel, Dienstleistun gen und Ve r-
wa ltung durch die Erschließung von zusätzlichen Wohnb auplätzen im 
Stadtgebiet zu stärken. 

Mit Verweis auf die Darstellungen des Flächennutzun gsplans soll sich diese 
Entwicklung auch in der Südstadt Güstrows vollziehe n. Bestehende Sie d-
lungs st rukturen am Pfahlweg zeichnen sich durch eine gut a usgebaute   
Infrastruktur aus. Sowohl für junge Familien als au ch die ältere Generati-
on zählen kurze Wege für Arztbesuche, Einkäufe oder  zu sozialen und ku l-
turellen Einrichtungen zu den grundlegenden Faktore n bei der Wahl eines 
geeigneten Baugrundstückes. 

Um der anhaltenden Nachfrage nach Wohnbauplätzen in  Güstrow gerecht 
zu werden , zielen bereits vorliegende, konkrete Investitionsab sichten d a-
rauf ab im di re k te n Anschluss an den Geltungsbereich des Bebauungspla -
nes Nr. 92 �ÄAlte Gärtnerei �³ die Erschließung von mindestens 30 weiteren 
Wohnbauplätzen für Einfamilienhäuser umzusetzen.  

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr.  98 �Ä�$�O�W�H�� �*�l�U�W�Q�H�U�H�L �± 
2.  BA�³�� �Z�X�Ude in öffentlicher Sitzung durch die Stadtvertretun g der Bar-
lachstadt Güstrow am 05.12.2019 gefass t.   

Aufgrund des Planungsfortschrittes wurde der Geltun gsbereich geringfügig 
geändert. (s iehe nachstehende Abbildungen alte �± aktuelle Grenze Gel-
tun gsbereich) 
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Abbildung 1: Darstellung alte - aktuelle Grenze Geltungsbereich 

 
Der Bebauungsplan sollte zunächst auf Grundlage von  § 13b BauGB aufge-
stellt und den Flächennutzungsplan auf Grundlage vo n § 13a BauGB im 
Wege der Berichtigung angepasst werden . Dabei ist zu beachten, dass be-
züglich des Kriteriums für die maximal zulässige Gr undfläche nach § 13a 
(1) Nr. 1 BauGB die Grundflächen mehrerer Bebauungs pläne mitzurechnen 
sind, die in einem engen sachlichen, räumlichen und  zeitlichen Zusam-
menhang aufgestellt werden. Dieser enge Zusammenhan g besteht zwi-
schen dem vorliegenden Planentwurf und dem BP 92 . 

Entsprechend wird der Bebauungsplan im Regelverfahr en fortgeführt. Die 
durchgeführten Beteiligung en  werden als frühzeitige Beteiligung nach den 
§§  3( 1) und 4 (1) BauGB im  Aufstellungsverfahren berücksichtigt. 
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2. Gr undlagen der Planung  

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3 . Nove m-
ber 2017 (BGBl. I. S 3634) , zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939) ge ändert 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
21 . November 2017 (BGBl. I S. 3786) , zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert 

o Landesbauordnung  (LBauO M-V) in der Neufassung der Bekanntm a-
chung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V S.334), zule tzt geändert 
dur ch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geä ndert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpomm ern 
(Kommunalverfassung - KV M-V) i. d. F. der Bekanntm achung vom 13. 
Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) , geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467) 

o Landesplanungsgesetz  (LPlG) i. d. F. der Beka nnt machung vom 5. 
Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durc h Artikel 9 des 
Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181)  

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatu r-
schutzgesetz - BNatSchG) i.  d. F. der Bekanntmachung vom 29. Jul i 
2009 (BGBl. l S. 2542) zuletzt geändert durch Artik el 10 des Gesetzes 
vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2020) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfüh run g 
des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - 
NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. F ebruar 2010 
(GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228)  

o Gesetz zum Schutz v or  schädlichen Bodenveränderungen und zur 
Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) i. 
d. F. der Beka nnt machung vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt  
geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vo m 27. September 
2017 (BGBl. I S. 3465)  

o Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 15 54), zuletzt g e-
ändert durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Jun i 2020 (BGBl. I S. 
1328)  

o Waldgesetz für das Land Mecklenburg- Vo rp ommern (Landeswal d-
gesetz - LWaldG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 27 . Juli 2011 
(GVOBl. M-V 2011, S. 870) , zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gese t-
zes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 219)  

o Hauptsatzung  der Barlachstadt Güstr ow  in der aktuellen Fassung  
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2.2 Pl anungsgrundlagen 

o Lage - und Höhenplan des Vermessungsbüro Wagner/Weinke, Grab en-

straße 16, 18273 Güstrow Lagebezug S 42/83 3°; Höhe nbezug HN76 

(Ju li 2018 ) 

 

3.  Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans is t im Plan im Maß-
stab 1: 1. 00 0 darg estellt und beläuft sich auf eine Fläche von ca. 4, 48  ha .  
Er erstreckt sich auf d ie  Flurstücke 11/22, 13/5 und 13/6 der Flur 50 Ge-
markun g Güstrow sowie auf das Flurstück 55/4 und Teilfläche n der Flur-
stücke 51, 52, 61/3 und 63/1 der Flur 51 Gemarkung Güstrow.  
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4. Vorgaben übergeordneter Planungen  

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumor d-

nung .  Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, üb ergeordnete 

und zusammenfas sende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 R OG verbindliche 

Vorga ben in Form von räumlich und sa ch lich bestimmten oder bestimmba-

re n, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewoge nen textlichen 

oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplä nen zur Entwick-

lung, Ordnung und Sicherung des Raums. Für gemeindl iche Bauleitplan-

verfahren besteht eine Anpassungspflicht. Bei den Grundsätzen der Raum-

ordnung handelt es sich hingegen gemäß § 3 Abs. 1 N r. 3 ROG um Aussa-

gen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des R aum es als Vorgaben für 

nachfolgende Abwägungs- oder Ermessense nts cheidungen.  

Für nachgeordne te  Bauleitplanverfahren besteht eine Berücksichtigung s-

pflicht. Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Güst row ergeben sich die 

Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der R aumordnung aus fo l-

genden Rechtsgrundlagen:  

�x Raumordnungsgesetz  (ROG) vom 22.12.2 00 8, in Kraft getreten 
am 30.06.2009, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs atz 15  des G e-
setzes vom 20 . Juli 2017 (BGBI. S. 28 08)    

�x Landesplanungsgesetz  (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. 
Mai 1998 (GVOBl. M- V S. 503), zu letzt geändert durch Artikel 9 de s 
Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181)  

�x Lan desverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm  
Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 20 16 

�x Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungspr o-
gra mm  Mittleres Mecklenburg/Rostoc k (RREP MMR-LVO M- V)  
vom 22. August 2011 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Verei nbarkeit mit den Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgr undlage hierfür 

sind § 4 Abs. 1 ROG sowie der § 1 Abs. 4 B auG B.  

Nach § 3 Nr. 6 ROG sind so lche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung 

und Ordnung eines Gebietes beeinflussen, als raumbe deutsam zu beur te i-

len.  

In  diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension  des Baugebi e-

tes, die Besonderheit des Standortes sowie die vorh ersehbaren Auswir-

ku ngen auf gesicherte Raumfunktionen die Raumbedeutsa mkeit. 
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Das Landesraumentwicklungsprogramm des Landes Mecklenbu rg-

Vorpommern (LEP M-V) enthält in den Zielen der Raumordnung Reg e-

lungen zur Entwicklung von Siedlungsstruktur en .  

Der Programmsatz LEP 4.1 f or dert, dass die Gemeinden die Innenentwic k-

lungspotenziale sowie Möglichkeiten der Nachverdich tung vorrangig nu t-

zen.  

Im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie de r Bundesregierung soll 

di e Neuausweisung von Siedlu ngs - und  Verkehrsflächen landesweit re du-

ziert werden. LEP M-V, Programmsatz 4.1 (1)  

Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat d ie Ausweisung ne uer 

Siedlungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu er folgen. LEP M-V 4.1 

(5) (Z)  

Die Zersiedlung der Landschaft, die bandartige Entw icklung der Siedlung s-

struktur sowie die Verfestigung von Siedlungssplitt ern sind zu vermeiden. 

LEP M-V 4.1 (6) (Z) 

Unter Zersiedlung fallen die untergeordnete oder un zusammenhängende 

Bebauung, eine Bebauung, die durch ihren Umfang und  ihre Lage die freie 

Landscha ft  und das Ortsbild nachteilig beeinflusst und einen Ansatzpunkt 

für eine weitere Besiedlung im Außenbereich bildet sowie das Zusamme n-

wachsen von Siedlungen. 

Eine räumliche Zusammenführung von Wohnen, Arbeiten , Versorgung, 

Di enstleistung und Kultur soll ge fö rdert werden ( Ziel  LEP 4.2 [2]). 

Vorliegend ist ein Konflikt mit den im LEP formulie rten Zielstellungen nicht 

erkennbar, denn der Anschluss an vorhandene Siedlun gsstrukturen im 

Norden und Westen der Barlachstadt Güstrow besteht.  Es wird e in , bereits 

durc h die vorangegangene Nutzung vorgeprägtes Areal genut zt. Hochwe r-

tige Außenbereichsflächen werden nicht in Anspruch genommen.  
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Abbildung 2:  Ausschnitt aus der Festlegungskarte d es  Landesraumentwicklungsprogramms M eck-
lenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27. Mai 2016 (unge fähre Lage des Planung s-
raums rot markiert)  

 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mittleres Meckle n-

burg/Rostock  (RREP MMR-LVO M-V)  beinhaltet verbindliche Ziele der 

Raumordnung, mit denen der Entstehung neuer Splitters iedlungen s ow ie 

der Erweiterung vorhandener Splittersiedlungen entg egengewirkt werden 

soll. 
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Abbildung 3 : Ausschnitt aus der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungspro gr amms 
Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MMR M-V) ( ung ef ähre Lage des P la nungsraums 
rot  markiert)  

Die über den Eigenbedarf hinausgehende oder überört liche Neuausweisung 

von Siedlungsflächen soll auf die zentralen Orte ko nzentriert werden. 

( Grundsatz 4. 1 [2 ] RREP MMR-LVO M-V) 

Die Barlachstadt Güstrow ist als Mittelzentrum fest gelegt worden. 

Ein  weiteres Ziel der Raumordnung ist es, der Nutzung erschlossener 

St andortreserven sowie der Umnutzung, Erneuerung und Verdichtung b e-

bauter Gebiete Vorrang vor der Ausw eisung neuer Siedlungsflächen einz u-

räumen. ( Ziel  4. 1 [3] RREP MMR-LVO M-V) 

Die Festsetz un g eines reinen Wohngebietes erfüllt die o.g. raumordn er i-

schen Anforderungen, denn di e hier geplanten Einfamilienhäuser sind b e-

darfsgerecht auf die ständige Nachfra ge  bei der Stadt Güstr ow  zurückz u-

führen.  

Darüber hinaus ist de r Planungsraum im Flächennut zu ngsplan bereits als 

Wohnbaufläche ausgewiesen und bindet im Westen unmi ttelbar an be st e-

hende Siedlungsstrukturen an . 

Gemäß der Stellungnahme des Amtes für Raumordn ung und Landespla-

nung vom 21.02.2020, ist der Bebauungsplan Nr. 9 8 �ÄAlte Gärtnerei, 2. 

BA�³ de r Stadt Güstrow mit den Erfordernissen der Raumordn ung verei n-

bar.  
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Der Flächennutzungsplan  (FNP) dient als behördenverbindliches Han d-

lungsprogramm einer Stadt oder Gemeinde. Er entfalt et keine unmittelb a-

ren Rechtswirkungen im  Verhältnis zum Bürger nach au ßen. Dennoch bi l-

det er die Grundlage des Entwicklungsgebotes nach §  8 Abs.2 BauGB. 

Demnach sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungs plan zu entw i-

ckeln. 

Die Barlachstadt Güstrow ve rfügt über einen wirksamen Fläche nnu tzungs-

plan . Der Geltungsbereich wird darin als Wohnbaufläche so wie als Fläche 

für die Landwirtschaft ausgewiesen.  
 

 
Abbildung 4 :  Ausschnitt aus der Neubekanntmachung der digitalen Fassung des wirksamen Fl ä-

chennutzungsplans der Barlachstadt Güstrow von Sept ember 1999 (ungefähre Lage 
de s Planungsraums rot markiert) 

 

Weil der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzung splan entwickelt 
werden kann, ist dieser im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zu 
ändern.  

Bebauungspläne, die noch ohne wirksame Flächennutzu ngsplanänderun g 
bzw. -berichtigung bekannt gemacht werden sollen, b edürfen einer Ge-
nehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde. 
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Fachgesetzgebungen  

Für Teilflächen des Flurstücks 13/ 6, 52 und 51 sowie Teilflächen des Flur-
stücks 10/48 wu rde die Waldeigenschaft gemäß § 2 LWaldG festgestel lt. 

Die nördliche Waldfläche (Flur st üc k 10/48) hat einen Umfang von ca. 
3.700 m² und  befindet sich außerhalb des Planungsr aum es. Der gesetzli-
ch e Waldabstand wird mi t der vorliegenden Planung eingehalten.  

Die südliche Waldfläche mit einer Größe von insgesa mt ca . 14 .4 00 m²  be-
findet sich inne rh alb des Bebauungsplangebietes  (siehe Abb. 5.).   

 

Abbildung 5: Luftbild mit Darstellung der festgestellten Waldflächen (Quelle: gaia-mv.de) 

Geplant ist die Umwandlung eines Teilbereiches der Waldfläc he  in 
einem Umfang von 9.556 m² .  Die beabsichtigte Umwandlungsfläche soll 
als Wohngebiet festgesetzt werden.  

Zwischen dem verbleibenden Wald und der Baugrenze w ird de r gesetzliche 
Waldabstand von 30 m eingehalten . Di e Abstandsfläche h at  eine Größe 
von 2.3 50  m² . Die Planu ng sieht in dem östlich und südlich direkt angren-
zenden Bereich di e Entwicklung eines Feldgehölzes aus he imischen 
Straucharten, w ie  Rosa rubiginosa, Rosa tomentosa, Rosa canina, Corn us 
sanguinea, Rhamnus catharticus und Cor yl us avella na vor. 
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Zur Umsetzung der Pl anu ng ist eine Umwandlungserklärung nach § 15a 
LWaldG durch die Forstbehörde erforderlich. Vorauss etzungen für die Er-
te il un g einer Umwandlungserklärung sind eine Alternativen pr üfung sowie 
der begründete Nachweis des öffentlichen Interesses  und der Darlegung 
des tatsächlich en  Bedarfes.  

Anschließend ist mit Vorlage eines rechtskräftigen Bebauungsplans geso n-
dert die Erteilun g ei ner Waldumwandlungsgenehmigung durch die Forstb e-
hörde mit Zustimmung de r unteren Naturschutzbehörde und des Eigent ü-
mers erforderlich. 

Für die mit der Planung notwendige Umwandlung von Wal d in eine andere 
Nutzungsart is t nach § 10 LWaldG eine Alternativ lo sigkeit sowie ein öffen t-
liches Interesse gemäß § 15 LWaldG nachzuweisen.   

 

a) öffentliches Interesse 

Für den Bebauungsplan Nr. 98 �ÄAlte Gärtnerei - 2.  BA�³ wurde der Aufstel-
lungsbeschluss am 05.12.2019 gefasst. Es handelt si ch um eine ca. 4, 48  
ha große Teilfläche der Alten Gärtnerei, deren Nutz ung aufgegeben wurde 
und die sich seitdem als eine Brachfläche mit Altla stenverdacht d ars tellt.  

In dem direkt angrenzenden Bebauungsplan BP 92 �ÄAlte Gärtn erei �³ wurde 
bereits Planrecht geschaffen, die Erschließung gesi chert und mit der Be-
bauung von 30 Grundstücken begonnen. Im 2. BA solle n nun ca. 30 weite-
re Wohnungen in Einfamilienhäusern entstehen, um di e ständige Nachfra-
ge nach Wohnbauplätzen innerhalb der Barlachstadt G üstrow Rechnung zu 
tragen.  

Durch die Reaktivie run g einer Brache entspricht der Bebauungsplan den 
Zie len einer nachhaltigen Stadtentwicklung. 

Das Plangebiet liegt zu ca. 80 % innerhalb der im F lächennutzungsplan 
1999 ausgewiesen Wohnbaufläche, die übrige Fläche l iegt im Außenbe-
reich. 

Im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächenn utzungsplans wur-
de durch die im Entwurf vorliegende Untersuchungen zur Deckung des 
Wohnungsbedarfs nachgewiesen, dass der Bebauungspla n Nr. 98 �ÄAlte 
Gärtne rei �± 2. BA�³ für die Deckung der Wohnungsnachfrage im Segmen t 
von Wo hnu ngen in Einfamilienhäusern zwingend erforderlich is t, zumal 
dies einer der wenigen Pläne ist, die sich kurzfris tig umsetzen lassen, da 
sich alle Grundstücke im Eigentum nur eines Eigentü mers befinden. Dieser 
ist gleichzeitig auch noch Erschließungsträge r.  

Im Rahmen der Neufassung des Flächennutzungsplans i st beabsichtigt, die 
Wohngebiete des Bebauungsplanes 98 als Wohnbaufläch en (W) darzustel-
len und die Grün- und Entwässerungsflächen weiterhi n als Außenbereichs-
flächen zu belassen, so dass de facto keine Außenbe reichsflächen für eine 
Bebauung in Anspruch genommen werden. 
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Begründung im Detail: 

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 23.03.2 017 die Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplans inklusive Fortschreibung d es Landschaftsplans 
für die Barlachstadt Güs trow beschlossen (BV Nr. VI/0492/17). 

Für den Themenkomplex Wohnen soll im Rahmen der Neu aufstellung dem 
demografischen Wandel und der sich daraus ergebende n veränderten 
Nachfrage nach Wohnraum Rechnung getragen werden. I n diesem Zu-
sammenhang gilt es, Wohnbaulandpotenziale zu erkenn en, die zur De-
ckung des Wohnungsbedarfs für Güstrow und die Regio n im Planungshor i-
zont bis 2030 und Projektion auf 2035 herangezogen werden können. 

Wohnungsbedarfsprognose 

Für den Themenkomplex Wohnen liegen als Grundlage f ür die Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsp lans  der Barlachstadt Güstrow mit Stand Januar 
2019 die Bevölkerungsprognosen 2035 und die Prognos en der wohnungs-
nachfragenden Haushalte bis 2030 und Projektion bis  2035 vor. (Verö f-
fentlicht unter: 
www.guestrow.de/fileadmin/downloads/stadtentwicklun g/2019- 04 -
10_Bevölkerungs-
und_Wohnbedarfsprognose_2035_der_Barlachstadt_Güstr ow_mit_tags_ne
u.pdf )  

 

Abbildung 6: Prognoseergebnisse - regional-realistisch und optimistisch im Vergleich, Quelle: 
WIMES, Bevölkerungsprognosen 2035, 2019, S. 28 
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Diese geht bei einem optimistischen Bevölkerungssze nario (s. Abbildung 
5) davon aus, dass die Zahl der Wohnungsnachfragend en von 30.043 Ein-
wohner im Basisjahr 2017 bis 2025 um 982 Einwohner auf 31.022 anstei-
gen wird und danach nur eine sehr geringe rückläufi ge Entwicklung eintre-
ten wird. Im Jahr 2030 würde die Zahl der wohnungsn achfragenden Ein-
wohner dann immer noch um 966 Personen über der Zah l des Basisjahres 
liegen und im Jahr 2035 um 660 Personen. 

Die Zahl der wohnungsnachfragenden Haushalte (s. Ta belle 1) wird bis 
zum Jahr 2030 aufgrund der zugrunde ge legten Verringerung der Haus-
haltsgrößen bei der Annahme I um 960 Haushalte, bei  der Annahme II um 
1. 152 Haushalte und bei der Annahme III um 1.450 Haus halte zunehmen. 

Im gesamten Prognosezeitraumen von 2017 bis 2035 wi rd sich die Zah l 
der wohnungsnachfr ag enden Haushalte entsprechend Annahme I um 1.077 
Haushalte, entsprechend Annahme II um 1.275 Haushal te und entspr e-
chend Annahme III um 1.580 Haushalte erhöhen. Bei d er Ermittlung de s 
Wohnungsbedarfes wird davon ausgegangen, dass eine Wohnung (WE) je-
weils von einem Haushalt bewohnt wird. 

 

 

Tabelle 1: Entwicklung der wohnungsnachfragenden Einwohner und wohnungsnachfragenden Haus-
halte entsprechend dem optimistischen Bevölkerungsszenario (Quelle: WIMES) 

Bei der Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs für di e Neufassung des F NP 
soll von der Annahme III mit 1.580 WE bzw. 1.580 wo hnungsnachfragen-
den Haushalten ausgegangen werden. In dieser Zahl i st eine Mobilitätsre-
serve noch nicht berücksichtigt.  

Für die weitere Berechnung wird eine Mobilitätsrese rve von 5 % (890 WE) 
bezogen auf die WE Anzahl 2035 (17.792 WE) in Ansat z gebracht. Somit 
ergibt sich ein zusätzlicher Gesamtbedarf von 2.470  WE bis 2035. 

Geht man von der seit 2002 in Güstrow anhaltenden T endenz aus, dass 
davon ca. 40 % der Wohnungen in Einfamilienhäusern (EFH) und ca. 60 % 
in Mehrfamilienhäusern (MFH) entstehen werden, ergi bt sich ein Bedarf 
von 988 EFH und 1.482 MFH. Diese wurden wie folgt d efiniert: 
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�x EFH = Wohnungen in freistehenden Einfamilienhäusern , Doppel- , 
Reihen- und  Stadthäuser mit max. 2 WE 

�x MFH = Wohnungen in Me hrf amilienhäusern ab 3 WE und Wohnungen 
in Sonstigen Gebäuden wie z. B. Wohn- und Geschäftshäuser oder 
Betriebswohnungen 

Da  die Prognose der nachfragenden Haushalte ab dem St ichtag 
31.12.2017 begin nt , wurde zunächst die Entwicklung des Wohnungsbe-
standes in 20 18 und 2019 berücksichtigt. Danach ergibt sich ein Bedarf 
von 944 WE in EFH und 1.328 WE in MFH.  

Für die Berechnung wird angenommen, dass der Bedarf  kontinuierlich und 
jährlich in gleicher Größ e entsteht.  

Da der Betrachtungszeitraum von 2020 bis 2035 übe r 16 Jahre reicht, er-
geben sich 59 WE in EFH und 83 WE in MFH pro Jahr. Der Zeitraum wurde 
in folgende Abschnitte gegliedert:  

�x Bedarf sofort 

�x Bedarf kurzfristig (1-4 Jahre) 

�x Bedarf mittelfristig (5-10 Jahre) 

�x Bedarf langfristig (nach 10 Jahr e)  

Ziel der vor li egenden Planung ist es, den Bedarf in erster Linie durch eine 
Innenentwicklung (Reaktivierung von Leerständen, Ba ulücken und Bra-
chen) abzudecken, bevor Außenbereichsflächen in Ans pruch genommen 
we rden.  

Un ter Berücksichtigung dieser Prämisse liegt für di e Darstellung möglicher 
Wohnungsbaupotenziale ein erster Entwurf mit nachfo lgendem Ergebnis 
vor.  

Mit Stand 31.12.2019 standen 933 WE leer. Davon 143  WE in EFH und 850 
WE in MFH. Nach Reaktivierun g diese r Le erstände  verbleibt ein Bedarf 
von 801 WE in EFH u nd  478 WE in MFH, der bis 2035 zu decken ist und 
sich auf die einzelnen Jahre wie folgt verteilt: 

 EFH MFH 
sofort 50 30  
WE kurzfristig, d.h. 1-4 Jahre 200 120 
WE mittelfristig, d.h. 5-10 Jahre 29 4 179 
WE langfristig, d.h. > 10 Jahre (Res t)  257 149 
Sum me  801 478  

Tabelle 2: Verteilung des Wohnbauflächenbedarfes in den Folgejahren 

In  Folge wurde insbesondere untersucht, wo Baurecht n ach § 34 BauGB 
(B aulücken) und § 30 BauGB (B aug rundstücke in Bebauungsplänen) be-
steht oder entsprechende Planverfahren laufen.  
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Der Bebauungsplan Nr. 9 8 �ÄAlte Gärtnerei 2. BA �³ ist dieser Katego-
ri e zuzuordnen und zählt damit zu den Flächen, die vo rrangig zur 
Deckung des Wohnungsbedarfs herangezogen werden sol len. 

Darüber hinaus wurde geprüft 

�x ob die im FNP 1999 dargestellten Wohnbauflächen, di e bislang nicht 
als solche genutzt werden, in die Neufassung des FN P übernommen 
werden sollen, 

�x inwieweit Garagenkomplexe und Klein garte nanlagenanlagen zu-
ku nftsfähig sind oder langfristig einer anderen Nutzu ng zugeführt 
werden können und  

�x ob gewerblichen Bauflächen des FNP 1999 im Nordwest en der Stadt, 
die sich überwiegend als Brachen und Konversionsflä chen darstel-
len, als Wohnbauflächen oder gemischte Bauflächen e ignen.  

Im  ersten Schritt wurde ermittelt, wie viele WE in EF H und MFH planungs-
rechtlich gesichert oder zukünftig gesichert sein w erden bzw. durch den 
geltenden FNP 1999 abgedeckt sind und wie hoch der danach verbleibende 
Bedarf ist (s. Tab. 3). (Hinweis: Dabei bedeuten Za hlen ohne Vorzeichen, 
dass noch ein Bedarf beste ht , bei einer Null wäre der Bedarf gedeckt und 
bei Zahlen mit einem Minuszeichen ist bereits ein Ü berhang vorhanden).  

Im Ergebnis stellt sich der Nachweis der erforderli chen MFH als unproble-
ma tisch heraus und es ergibt sich am Ende des Planung szeitraums 2 03 5 
rechnerisch ein Überschuss von 989 WE. Dagegen verb leibt für die EFH am 
Ende des Betrachtungszeitraums 2035 ein Defizit von  351 WE.  

Im BP Nr. 98 �ÄAlte Gärtnerei 2. BA �³ ist die Realisierung von ca. 30 
EFH möglich, so dass dieser zwingend erforderlich i st , da ansons-
te n das Defizit no ch höher ausfallen würde. 

Nach statischen Erhebungen des Landkreises Rostock verläuft die reale 
Bevölkerungsentwicklung negativer, als die Vorausbe rechnungen nach den 
regional-realistischen und dem optimistischen Szena rio der  Prognosen der 
Barlachstadt Güs trow. Die Ursachen für diese Abweichung liegen aus Sicht 
des Landkreises vor allem darin, dass die Annahmen zu den Wanderungen 
nicht eingetroffen sind. Die Zahl der Fortzüge in  d en Jahren 2018 und 
2019 entsprechen zwar annähernd der Prognoseannahme , jedoch ist die 
Zahl der Zuzüge deutlich geringer ausgefallen. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass sich aus den Grundst ücksverkäufen der 
umliegenden neu erschlossenen Wohngebiete abweichen d von der Statistik 
ein anderes Bild der Zuwander ung  zumindest für Eigenheimwohngebiete 
ergibt. Für den Geltungsbereich des benachbarten, r echtskräftigen Bebau-
ungsplans Nr. 92 �Ä�$�O�W�H�� �*�l�U�W�Q�H�U�H�L�³��wurden 27 Einzelgrundstücke gebildet. 
Davon wurden nach verbindlichen Angaben des Erschli eßungsträgers 13 
Grunds tücke an Käufer veräußert, die ihren Wohnsitz außer halb der Bar-
lachstadt Güstrow hatten. 
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Tabelle 3: Planungsrechtlich gesicherte oder durch gültigen Flächennutzungsplan abgedeckte WE 

Potenziale/Bedarfsdeckung
sofort
 EFH

sofort
 MFH

sofort 
aber   
EFH

sofort 
aber
 MFH

kurz-
fristig 
EFH

Kurz-
fristig
MFH

mittel-
fristig
EFH

mittel-
fristig
MFH

lang-
fristig
EFH

lang-
fristig 
MFH

Bedarf 50 30 200 120 294 179 257 149

Summe Wohnbauflächen in 
§ 34er-Gebieten

31 422 4 85 0 0 0 0 0 0

Summe Gemischte Bauflächen in
§ 34er-Gebieten

0 82 0 20 9 72 0 0 0 0

Summe Wohnbauflächen in B-Plänen 38 61 1 3 222 28 12 0 0 0

Summe gemischte Bauflächen in 
B-Plänen

4 74 0 0 13 457 0 0 0 0

Wohnbauflächen
gültiger FNP § 34 

0 0 2 0 17 104 54 8 0 0

Summe gemischte Bauflächen 
gültiger FNP § 34

0 0 0 0 0 0 27 0 16 51

Summe planungsrechtlich gesicherter 
oder durch gültigen FNP abgedeckter 
WE 

73 639 7 108 261 661 93 8 16 51

verbleibender Bedarf -23 -609 -7 -108 -61 -542 201 171 241 98

verbleibender Bedarf Kumuliert -30 -717 -91 -1.259 110 -1.087 351 -989 

Im Einzelnen lassen sich in Baulücken  (§ 34er Gebiete) sofort 31 EFH und 
504 MFH realisieren. Weitere 4 EFH und 105 MFH wäre n möglich, wenn auf 
den betroffenen Grundstücken bestehende Nebenanlage n beräumt würden. 
Das Problem der Baulücken besteht jedoch darin , dass sie sich zum größ-
ten Teil in Privatbesitz befinden. Daher sind sie z war vom Grundsatz her 
sofort bebaubar, aber der Einfluss der Stadt, ob un d wann eine Bebauung 
erfolgt, ist gering. 

In rechtswirksamen und laufenden Bebauungsplänen  sind insgesamt 29 0 
WE in EFH und 623 WE in MFH realisierbar, davon 42 WE in EFH und 135 
WE in MFH sofort sowie 235 WE in EFH und 485 WE in MFH kurzfristig.  

Bei einer detaillierten Betrachtung ist jedoch davo n auszugehen, dass es 
bei den meisten Bebauungsplänen erschlossen e Grund stücke erst am Ende 
�G�H�V�� �=�H�L�W�U�D�X�P�V�� �Ä�N�X�U�]�I�U�L�V�W�L�J�³�� �J�H�E�H�Q�� �Z�L�U�G�� �Rder es sogar zu einer Verschie-
bung in den mittelfristigen Bereich kommt. 

Bei dem Bebauungsplan BP Nr. 98 �ÄAlte Gärtnerei 2. BA �³, in dem 
ca. 30 WE in EFH realisiert werden können, wird dav on ausgegan-
ge n, dass eine kurzfristige Realisierung erfolgen wir d, so dass die-
ser eine wichtige Rolle für eine kontinuierliche Ab deckung des EF H 
Bedarfs spielt. 

Im gültigen FNP  ergibt sich auf Flächen, die dem In nenbereich  zuzuord-
nen sind und für die noch ke in e Planverfahren laufen, ein Potenzial für 
116 WE in EFH und 167 WE in MFH. Davon lassen sich 17 WE in EFH un d 
104 WE in MFH kurzfristig, 81 WE in EFH mittelfrist ig sowie 16 WE in EFH 
und 51 WE in MFH langfristig realisieren. 
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Auf Grund des hohen Fehlbedarfs an WE in EFH wurde in einem zweiten 
Sch ritt untersucht, ob durch Veränderung der Gebietska tegorien von Bau-
flächen, insbesondere durch Umwandlung von brachlie genden Gewerbeflä-
chen des gültigen FNP 1999 in Wohn- oder gemischte Bauflächen weiter e 
Potenziale erschlossen werden können und inwieweit auf Potenziale in 
Kleingartenanlagen aus derzeitiger Sicht zurückgegr iffen werden kann. 

Im  Ergebnis kann festgestellt werden, dass auch unter  Berücksichtigung 
dieser Potenziale für die EFH bis 2035 ein Defizit von 51 WE verbleibt, 
während der Überschuss an WE in MFH weiter steigt. 

Auch das verbleibende Defizit unterstreicht noch ei nmal die zwin-
gende Notwendigkeit des BP Nr. 98 �ÄAlte Gärtnerei 2. BA �³. 

Tabelle 4: Flächenpotenziale durch Veränderung der Gebietskategorie im geltenden FNP 

Potenziale/Bedarfsdeckung
sofort
 EFH

sofort
 MFH

sofort 
aber   
EFH

sofort 
aber
 MFH

kurz-
fristig 
EFH

Kurz-
fristig
MFH

mittel-
fristig
EFH

mittel-
fristig
MFH

lang-
fristig
EFH

lang-
fristig 
MFH

 

verbleibender Bedarf  aus vorangegangener 
Tabelle

-23 -609 -7 -108 -61 -542 201 171 241 98

Summe Umwandlung Wohnbauflächen in 
gemischte Bauflächen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

Summe Umwandlung gemischte Bauflächen 
in Wohnbauflächen

0 0 0 0 0 0 57 0 0 0

Summe Umwandlung sonstige Flächen in 
Wohnbauflächen

0 0 0 0 0 0 18 0 0 0

Umwandlung Kleingartenanlagen in Wohnen 0 0 0 0 0 0 0 62 14

Umwandlung Gewerbeflächen/Brachen in 
gemischte Bauflächen

0 0 0 0 21 28 0 0 142 137

Summe Änderung der Gebietskategorie 
im Gültigen FNP

0 0 0 0 21 28 75 0 204 195

verbleibender Bedarf -23 -609 -7 -108 -82 -570 126 171 37 -97

verbleibender Bedarf Kumuliert -30 -717 -112 -1.287 14 -1.115 51 -1.212 

 

Im Einzelnen können durch die Umwandlung von Gewerb eflächen 21 WE i n 
EFH kurzfristig und 142 WE in EFH langfristig zur V erfügung gestellt wer-
den. In Kleingartenanlagen kö nnen nach jetzigem Stand 62 WE in EF H 
langfristig entstehen. 

Wegen des weiterhin bestehenden Defizits im Segment d er EFH wurden 
auch die Wohnbauflächen des gültigen FNP, die im Au ßenbereich liegen 
und weitere zusätzliche Flächen im Außenbereich auf ihr e Eignung zur 
EFH-Bedarfsdeckung untersucht. Diese Flächen sollen  aus derzeitiger Sicht 
jedoch nicht weiterverfolgt werden, da sie einersei ts dem Ziel einer Innen-
entwicklung vor einer Außenentwicklung widerspreche n, aber auch Prob-
leme der verkehrlichen Erschließung und der Versorg ung mit Infrastruk-
ture inrichtungen mit sich bringen würden.  
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Auch der Verzicht auf die Inanspruchnahme von unbee inträchtigten 
Außenbereichsflächen unterstreicht noch einmal die zwingende 
Notwendigkeit des BP Nr. 98 �ÄAlte Gärtnerei 2. BA �³.  

In ne rhalb der a ls  Wald definierten Flächen sind aus der Vornutzung g roß-
flächige Versiegelungen vorhanden. In  den vergangenen Jahren wurden in 
diesen Bereichen Müll und Unrat entsorgt. (siehe Ab b. 7) 

Das öffentliche Interesse zur Inanspruchnahme der W aldfläche begründet 
sich unterdessen da durch, da  mit der Beräum ung dieser Fläche di e Besei-
tigung von vorhandenem Unrat, Al tl asten und  die Entsiegelung der Fun-
da mente erfolgt.  

 

 

Abbildung 7: Illegal entsorgter Müll in den Waldbereichen 
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Abbildung 8: Vorhandene Versiegelung (Betonfundamente) 

 

b) Alternativlosigkeit gemäß § 10 LWald G  

Der in Rede stehende Planungsrau m umfasst eine Teilfläche der Alten 
Gärtnerei, deren Nutzung aufgegeben wurde und die s ich seitdem als eine 
Brachfläche mit Altlastenverdacht darstellt. Teilbe reiche des Geltungsbe-
reiches ha ben sich durch Nutzungsauflassung als Wald entwicke lt .  

Die Planungen der Stadt zielen auf die Wiedernutzba rmachung dieses Ar e-
als für die Wohnnutzung ab.   

Die besondere Eignung des in Rede stehenden Planung sraums wird durch 
den Anschluss an bestehende, zentrumsnahe Siedlungs strukturen a m 
Pfahlweg unter st richen. 

Es wird davon ausgegangen, dass im Gegensatz zu and eren Vorhaben im 
vorliegenden Fall eine kurzfristige Realisier ung de s Bebauungsplans erfol-
gen kann, wodurch diesem eine wichtige Rolle zur  kontinuierlichen Abde-
ckung des EFH Bedarfs zukomm t.  

Die Wo hn - und Siedlungsentwicklung konzentriert sich vorlie gend auf ei-
ne n Standort mit Nachverdichtungspotenzialen im Berei ch einer Konversi-
on sfläche und schont so gleichzeitig den bisher nicht  überformten Außen-
bereich.   
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Tabelle 5: Flächenbilanz der erforderlichen Waldumwandlung 

Flurstück Fl ächenante il  geplante Nutzung 

52  850  m²  Reines Wohngebiet 

51  33 3 m²  Reines Wohngebiet 

13 /6 8. 373 m²  Reines Wohngebiet 

Summe: 9.556 m²   

 

Kompensation der Waldumwandlung 

Für die Umwandlung nach § 15 Abs . 1 LWaldG ist eine Kompensation ent-
sprechend der Wertigkeit der Umwandlungsfläche (Bew ertung der Nutz- , 
Schutz- und Erholungsfunktion) gemäß § 15 Abs. 5 LW aldG erforderlich. 

Je Quadratmeter um zu wandelnde Waldfläche werden 2,5 Waldpunkte be-
nötigt. Für die vo rliegende Waldumwandlungsfläche von 9.556 m² werden  
demnach 23. 890 Waldpunkte  benötigt. 
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5. Beschaffenheit des Plangebietes  

Der Planungsraum befindet sich am Rande der Südstad t der Barlachs ta dt 

Güstr ow und schließt im Nordwesten direkt an den Geltung sbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 92 �ÄAlte Gärtnerei �³ der Barlac hs tadt Güstrow an . Er 

umfasst d as Gelände einer ehemaligen Gärtnerei und  wird über den Pfahl-

weg erschlossen.  

Durch die Nutzungsauflassung hab en sich Teilbereiche des Planungsraums 

sukzessive als Wald e ntw ickelt. In diesen Gehölzflächen sind au fg rund der 

Vornutz ung Betonfundamente und Ähnliches vorhanden. D ie  versiegelte 

Fläche ist 3. 660  m² groß. 

Ebenfalls wurden in den vergangenen Jahren illegal Müll und Unrat in den 

Gebüschen entsorgt. 

 

Abbildung 9: Reste Betonfundamente und Maschendrahtzaun im Planungsraum 
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Di e Flächen ö st lich und südlich des Geltungsbe re ichs werden landwirt-

schaftlich genutzt. 

Schutzgebiete werden vorliegend nich t be rührt . Das nächstgelegene Ge-

biet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) �ÄInselsee Güstrow �³ befindet 

sich östlich in ca. 700 m Entfernung. Das nächstgel egene Vogelschutzge-

biet �ÄNebel und Warinsee �³ befindet sich ebenfalls östlich in ca. 2.500 m 

Entfernun g.  

 

 

Abbildung 10: Illegal entsorgter Müll in den Waldbereichen 
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6. Inhalt des Bebauungsplans 

6. 1 Städtebauliches Konzept  

Mit seiner hervorragenden Infrastruktur, der günsti gen Erschließung durch 
den ÖPNV über den Pfahlweg und einem guten Angebot an Dienstleis-
tungs - und  Versorgu ngs einrichtungen is t der in Rede stehende Planung s-
raum als zukunftsfähiger Wohnstandort im Bereich de r Süds tadt Güstrow s 
anzu sehen .  

Das städtebauliche Konzept ist entsprechend darauf ausgerichtet, dass die 
vorhandene Infrastruktur des we st lich verlaufenden Pfahlwe ge s mit allen 
notwendigen Versorgungsleitungen als Haupterschließ ung des Planung s-
raumes genutzt und erweitert werden kann. 

Angesichts der aktuellen Bodenrichtwerte und der zu  erwartenden hohen 
Nachfrage sollen Grundstücke mit Größen von ca. 600  m² bis ca. 1.000 m² 
gebildet und ausgehend vom Pfahlweg über eine neu h erzustellende Anlie-
gerstraß e erschlossen werden.  

Der vorhand en e Wald mit älterem Baumbes tan d wird erhalten und wurde 
in das Planungskonze pt integriert . In den ang renzenden Waldabstan ds flä-
chen sind aufgrund der ant hropogenen Vornut zu ng Versiegelungen sowie 
Altlasten durch illegale Müllentsorgung vorzufinden . Die Pla nun g sieht in  
Verbindung mit der Waldumwandlung , die Beräumung und Entsiegelung 
dieser Bereiche vor. Die im Süden bestehenden Gehöl zstrukturen bilden 
ein e natürliche Eingrünung des Planungsraumes zu vorha ndenen Sie d-
lungsstrukturen und auch zur freien Landscha ft  und werden erhalten bzw. 
entwickelt. Im Südosten wird ein naturnahes Kleinge wässer geschaffen.  

 

6.2 Art und Maß der baulichen Nutzu ng  

Planungsziel ist die Ausweisung eines reinen Wohnge bietes ge mäß § 3 
BauNVO. Die Wohnnutzung mit Einzel- oder Doppelhäuser n steht im F o-
kus . Die den Bedürfnissen der Bewohner des Gebietes di enenden Anlagen 
zur Ki nde rbetreuung sind ebenfalls zulässig. Auch Wohngebäud e, die ganz 
oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer Be wo hner dienen gehören zu 
den zulässigen Nutzungen des reinen Wohngebietes.  

Die Ansiedlung von Läde n und nicht störenden Handwerksbetrieben, die 
zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen , 
sowie kleine Betriebe des B eh erbergungsgewerbes sind mit den Planungs-
zielen nicht vereinbar, denn Zielstellung ist die S chaffung von Wohn bau-
grunds tücken für Einfami li enhäuser . Selb es gilt für sonstige Anlagen für 
soziale sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Geb ietes diene nde  Anla-
gen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und  sportliche Zwecke. Inso-
fern sind Ausnahmen im Sinne von § 3 Abs. 3 BauNV O u nzulässig.  
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Das gewählte Maß der baulichen Nutzung zur Geschoss igkeit und zur Höhe 
baulicher Anlagen soll insbesondere fü r die Zielgruppe der ju nge n Familien 
die Möglichkeit absichern, dass bedarfsgerecht kl einere Einfamilienhäuser 
mit einer Wohneinheit für drei bis fünf Personen en tstehen können.  

Die Planung zielt also vordergründig darauf ab, das s Hauptwohnsitze als 
Wo hne igentum geschaffen werden.  

Eine Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung würde  die Zulässigkeit 
für bis zu dreigeschossige Mehrfamilienhäuser biete n. Diese Entwic k-
lungsmöglichkeit entspricht jedoch nicht der oben b eschriebenen städte-
baulichen Zielstellung .  

Entsprechend der Ober gre nze für die Bestimmung des Maßes der baulichen 
Nutzung nach § 17 BauNVO wird für das reine Wohngeb iet eine Grundfl ä-
chenzahl von 0, 4 festgesetzt. Die zulässige Grundflächenzahl darf auch für 
Nebenanlagen nicht überschritten werden (vgl. Art u nd Maß der bauliche n 
Nu t zung,  Festsetzung 1.1.2). 
 
Flächenbilanz 
Geltungsbereich:      44.8 40  m²  
Reines Wohngebiet:      31.205 m²  
Öffe ntliche Straßenverkehrsfläche:       4. 583 m²  
Grünfläche:             5.392 m² 
Waldfläche:         2.37 0 m²  
Wasser            1.2 90 m² 
 
Mögl iche Versiegelungen innerhalb des reinen  
Wohngebietes bei einer GRZ von 0,4:                12. 48 2 m²   
        

Durch die gewählte Grundflächenzahl von 0,4  sind innerhalb des reinen 
Wohngebietes mit einer Fläche von 31.205 m²  maxima l 12.4 82  m² Versi e-
gelungen möglich.   

Im Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild ist b eabsichtigt die Höhe n-
entwicklung über das Maß der ba ulichen Nutzung zu beschränken . Aus die-
sem Grund wurde die Zahl der Vollgeschosse auf Z=II  begrenzt und die 
Höhe baulicher Anlagen auf 8,50 m festgesetzt.  

Die Höhenfestsetzungen werden unter Bezugnahme des durch den Ver-
me sser gewählten Höhenbezugssystems HN76 einheitlich auf  absoluten 
Höhen über HN angepasst. Ausgehend von einer mittle ren Geländehöhe 
von beispielsweise 17 ,5  m HN ergibt si ch  bei einer geplanten Gebäude-
oberkante von 8,50 m ein zulässiges Höchstmaß von 2 6 m als Oberkante 
baulicher Anlagen in Metern über HN i m Höhenbezugssystem HN76. Ent-
sprechende Zahlenwerte sind in der Nutzungsschablon e baufeldspezifisch 
enthalten. 
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Um den gewünschten Wohngebietscharakt er  als Einfamilienhausgebiet 
pl anungsrechtlich abzusichern , wird die Anzahl der zulässigen Wohnungen 
je Wohngebäude mit einer Wohneinheit festgesetzt.  

Die Festlegung der Baugrenzen erfolgte anhand der ö rtlichen Gegebe nhe i-
ten und vorhandenen Wohnnutzungen sowie der bedarfs gerechten Zuor d-
nung der Baufeldgrößen gemäß den Anforderungen an h eute übliche Ei n-
familienhäuser. 

Zur Ver me idung von ungewollten Beeinträchtigungen sollen Car ports und 
Garage n ausschließlich innerhalb der festgesetzten Baufel der zulässig 
sein.  

Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festgesetzten Lei tungsrechte dienen 
der Verlegung der erforderlichen Ver- und Entsorgun gsmedien.  

 

Folgende Festsetzungen we rde n getroffen: 

1.1.1 Innerhalb des Reinen Wohngebietes sind ge mäß § 3 Abs. 2 BauNVO 
Wohngebäude sowie die den Bedürfnissen der Bewohner  des Gebi e-
tes dienenden Anlage n zur Kinderbetreuung zulässig.  Zu den zuläss i-
gen Wohngebäuden gehören auch solche, die ganz oder  teilweise der 
Betreuung und Pflege ihrer Bewohner dienen (§ 3 Abs . 4 BauNVO). 
Ausnahmen im Sinne von § 3 Abs. 3 BauNVO sind unzul ässig.  

1.1.2 Die Grundfläche nz ahl ist für das Reine Wo hnge biet WR gemäß § 17 
Absatz 1 BauNVO auf 0,4 begrenzt. Abweichend von § 19 Abs. 4 S. 2 
BauNVO darf die zulässige Grundflächenzahl nicht üb erschritten 
we rde n.  

1. 1.3 Außerhalb der durch die Baugrenze gekennzeic hne ten überbaubaren 
Grundstücksteile des Reinen Wohngebietes sind Garagen  und  über-
dachte Stellplätze un zulässig.  

1.1.4 Die festgesetzten Leitungsrechte werden zugun sten der V er - und 
Entsorgungsträger planungsrechtlich gesichert. 

   

Eine eingriffsrelevante Überschreitung der G RZ im Sinne von § 19 Abs. 2 
BauNVO ist im Sinne de s Vermeidungs- und Minimierungsansatzes de s     
§ 15 BNatSchG unzulässig. 
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6 .3  Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur           
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  

Für Teilflächen des Flurstücks 13/ 6, 52 und 51 innerhalb de s Planungs-
raumes wurde in einem Umfang von 1,44 ha d ie  Waldeigenschaft festge-
stellt.  

Die Planung sieht die Erhaltung eines Teilbereiches  des Waldes mit älte-
rem Gehölzb estand im  Westen des Planungsraumes vor . Geplant is t die 
Umwandlung eines Teilbereiches dieser Waldfläche in einem Umfang  von 
9.556 m² .  Die beabsichtigte Umwandlungsfläche soll als Wo hngebiet fest-
ge setzt werden. Zwischen dem Wald und der Baugre nze  wi rd der gesetzli-
che Waldabstand von 30 m eingehalten . Mit diesen Vorgaben sollen Ge-
fährdungen für Leib und Leben z.B. durch Windwurf a bgewehrt werden. 
Di e Abstandsfläche hat  eine Gr öße von 2.370 m². 

Die Planung sieht in diesem Bereich die Entwicklung  eines Feldgehölzes 
aus  he imischen Straucharten, wie  Rosa rubiginosa, Rosa tomentosa, Rosa 
canina, Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus und C orylus avellan a vor. 
Selbes gilt für die ebenfalls mit �ÄA�³ gekennzeichnete Fläche an der südli-
chen Plangebietsgrenze.  

Folgende Festsetzung wird dazu getroffen: 

1.2.1 Die mit A geken nze ichneten Flächen zum Schutz, z ur  Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind al s Feldgehölz 
he imischer Straucharten, wie Rosa rubiginosa, Rosa to mentosa, Ro-
sa canin a,  Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus und Corylus avel-
lana zu entwickeln. Der Aufwuchs von Gehölzen od er Waldbäumen 
mit einer Höhe von mehr als 10 Metern muss dauerhaf t unterbunden 
we rden. Die dazu notwendige Entnahme von Bäumen hat u nter Be-
rüc ksichtigu ng  avifaunistischer Anforderungen nicht in der Zeit v om 
1. März bis zum 30.  September eines Jahres zu erfolgen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beinhaltet gesetzlich ge-
schützte Bäume . Diese sind im Geltungsbereich außerhalb der Waldf lä-
chen vorhanden, z.B. auf dem Flurstück 63/1. Nach §  18 Naturschutzaus-
führungsgesetz M-V gesetzlich geschützt sind Bäume mit einem Stamm-
umfang von mindestens 100 cm, gemessen in einer Höh e von 1,30 m über 
dem Erdboden. Gesetzlich geschützte Bäume sind vorr angig zu erhalten. 
Ist dies im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben nicht möglich, ist ein 
Antrag auf Ausnahme vom Baumschutz bei der unteren Naturschutzbehör-
de des Landkreises Rostock zu stellen. Die Entfernu ng gesetzlich geschütz-
ter Bäume ist ersatzpflichtig.  

Bei der naturnahen Anlage des Kleingewässers  ist in der Ausführungs-
planung das Gewässer mit flachen Böschungen zu gest alten (mindestens 
1:3, besser 1:5-1:10), die Gewässertiefe sollte neb en Flachwasserberei-
chen auch Bereiche > 2,00 m Tiefe beinhalten. 
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6.4 Örtliche Bauvorschriften  

St ädte und Gemeinden haben aufgrund der Bef �X�J�Q�L�V���� �Ä�|�U�W�O�L�F�K�H�� �%�Duv or-
�V�F�K�U�L�I�W�H�Q�³�� �H�U�O�Dssen zu können, die Möglichkeit, im Sinne einer Ges ta l-
tu ng spflege tätig zu werden. Die Rechtsgrundlage für ei n solches Handeln 
is t durch § 86 Absatz 3 der Landesbauordnung M-V gege ben. 

Gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 4 LBauO M-V wird folgende Fes tsetzung getroffen: 

1.3.1  Je Wohneinheit des reinen Wohngebietes sind jeweils zwei Pkw-
St ellplätze vorzuhalten.  

 

6.5 Umweltprüfung  

Die Prüfung der Wirkung des geplanten allgemeinen W ohngebietes auf die 
Schutz gü te r des Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutz-
gü ter aufgrund der beschriebenen vorhabenbedingten Au swirkungen nicht 
erheblich  oder nachhaltig beeinträchtigt werden.  

Die beschriebenen Zi ele und Maßnahmen des Vorhabens lassen keine er-
heblichen na chteiligen und nachhaltigen Auswirkungen auf die Sc hutzgüter 
vermuten.  

Un ter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahm en ist von kei-
ner Beeinträchtigung auszugehen. Eine Beeinträchtig ung weiterer beson-
ders oder streng geschützter Arten ist nicht a bl eitbar. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nac h der Prüfu ng  als 
nicht erheblich zu bewerten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Sum me der be-
schriebenen und bewerteten Schutzgüter konnte für d ieses Vorha-
ben im Rahmen der Umweltpr üf ung nicht festgestellt werden. 

 

6.6 Verkehr 

Für den Geltungsbereich und die hier zulässigen Nut zungen ist eine ve r-
kehrliche Erschließung über den �ÄPfahlweg �³ sichergestellt. Das nördliche 
Gru ndstück wir d ausgehend über die Straße �ÄAlte Gärtnerei �³ des ersten 
Baua bschnittes erschlossen. 

Inner ha lb des Planungsraums ist eine Erschließungsstraße m it einer daz u-
gehörigen Wendeeinrichtung vorgesehen . Wende mö glichkeiten werden für 
ein dreiachsiges Mü ll fahrzeug al s Bemessungsfahrzeug vorgehalten .  

Verkehrsflächen, die in Wendeanlagen enden, werden aus reichend dimen-
sioniert. Ein Durchmesser von 20 m wird dabei ein ge halten. 
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Gemäß § 12 der BauNVO sind in Wohngebieten Stellplä tze un d Garagen 
nur für den, durch die zugelassene Nut zung , ve rursachten Bedarf zulässig . 
Je Wohneinheit des reinen Wohngebietes sind jeweils  zwei Pkw-Stellplätze 
nachzuweisen.  

Die sich nö rdlich des Geltungsbereiches befindliche Lagerhalle  w ir d auch 
we iterhin über die zu schaffende Straßenverkehrsfläche entsprechend e r-
reichbar sein.  

Das geplante Wohnge bi et ist gut an den öffentlichen Personennahverkehr 
angeschlossen. Die nächstgelegene Haltestelle bef in det sich in ca. 250 m 
Entfernung in der Ringstraße. 

 

6. 7 Grünflächen 

Im Südosten des Planungsraumes erfolgt in Angrenzun g an das naturnahe 
Kleingewässer die Schaffung einer öffentlichen Grün fläche mit der Zweck-
bestimmung Parkanlage. 
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7. Immissionsschutz 

Die Au fg abe beim Im mi ssionsschutz ist es, zu prüfen, ob die Planung Au s-
wirkungen auf immissionsschutzrechtliche Belange na ch dem Bu n-
desimmissionsschutzgesetz (BImSc hG)  hat . Mitwirkend tätig ist sie auch 
bei der Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhält nisse un d der G e-
wäh rl ei stung der Sicherheit für die Wohn- und Arbeitsbevöl kerung. 

In unmittelbarer Nachbarschaft zu m Plangebie t befindet sich das  Hei z-
kraftwerk BHKW Süd (Spitzenlastkesselanlage 28,9 MW  Erdg./HEL und M o-
toren 17,2 MW Erdg. = FWL ges. 46,10 MW).  

Für den Betrie b de s besagten Blockheizkraftwerkes besteht eine Scha l-
limmissionsprognose vom 18.01.1995 der RST Rostock Ra um fahrt und 
Umweltschutz GmbH. Dabei wurden als maßgebende Immi ssionsorte 
Wohn- und Gewerbenutzungen westlich des BHKW mit de m Schutza n-
spr uc h eines R eine n Wohngebietes [Immissionsrichtwerte von 50 dB(A ) 
tags und 35 dB(A) na chts] berücksichtigt. Nächstgeleg en e Immissionsorte 
befinden sich mit einem Mindestabstand von 90 m zum  Emissionsort.  

Diese gutachterliche Prognose war Grundlage der Gen eh mi gung durc h da s 
Staatliche Amt für Umwelt und Natur Rostock. 

Mit dem Gutachten erfolgte eine prognostische Ermit tlung und Bewertun g 
der durch den bestimmungsgemäßen Betrieb des Blockh eizkraftwerkes am 
Standort Clara-Zetkin-Straße verursachten Geräuschi mmi ssionen.  

Der  Nachweis der Einhaltung behördlich vorgegebener Im missionsrich twe r-
te  in  �)�R�U�P���H�L�Q�H�U���Ä�Z�R�U�V�W��cas �H�³���%�H�W�U�D�F�K�Wun g erfolgte für die nächstgelegenen 
beurteilungsrelevanten Immissionsorte in räumlicher  Nähe des BHKW.  

Der Geltun gsbereich des Bebauungsplans Nr. 98 we is t einen deutlich grö-
ßeren Abstand zum BHKW auf als der BA 1. 

Gemäß der oben genannten gutachterlichen Prognose be findet sich der 
Geltungsbereich des BA 1 außerhalb des Einflussbere iches dieses Block-
he izkraftwe rk es.    

Es ist also sichergestellt, dass das Blockheizkraft werk keine s chädlichen 
Umweltauswirkungen durch Immissionswirkungen, auf d ie im Geltung sbe-
reich zu errichtenden Wohnnutzungen erzeugt. 
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Hinweis 
Emissionen von Luftschadstoffen 
Für die E mi ssion von Luftsc ha dstoffen gilt die Einhaltung der in der Anl a-
gengenehmigung best im mten Grenzwerte (Parameter: Kohlenmonoxid , 
Stickstoffdioxid, Formaldehyd, Schwefeldioxid), welche auf den Festlegu n-
gen der TA Luft basieren. Um diese Einhaltung nachz uweis en  ist der An la-
gen be treiber zu turnusmäßigen Messungen verpflichtet, we lche der G e-
neh migungsbehörde vorliegen und die Einhaltung der Gre nzwerte seit E r-
richtun g d er Anlage bestätigen. 
 

8. Wirtschaftliche Infrastruktur 

8 .1  En ergie-, Wasserver- und -entsorgung  

Für die Entwicklung der im Geltungsbereich zulässig en Nutzungen ist eine 

Anpassung des im Planungsraum bestehenden Versorgun gsnetzes mit 

Wass er , Abwasse r oder Energie erforderlich.  

Es ist geplant, das Schmutzwasser in die vorhandene A bwasserdruckle i-

tun g im Pfahlweg einzubinden. Das anfallende Regenwass er soll gesam-

melt werden und im Bereich des Flurstücks 61/3 der Flur 50 der Gemar-

kung Güstrow in ein dort neu h er zustellendes naturnahes Kleingewässer 

abgeleitet werden.    

Die mediale Erschließung mit Trinkwasser, Fernwärme  und Strom erfolgt 

au sgehend vom Pfahlweg über die hier vorgehaltenen An schlusspunkte. 

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden die Verkehrs fläche n so festg e-

setzt, dass die Trassenführung der Ver- und Entsorg ungsmedien hier vo r-

gehalten werden ka nn.  

Neu geplante Gebäude innerhalb des ausgewiesenen Wo hng ebietes sind an 

die öffentliche Trinkwasserversorgung und Schmutzen twässerung anz u-

schließen (Anschl us s- und Benutzungszwang). 

Es besteht eine wasserrechtliche Erlaubnis des Land kreis Rostock vom 

20.05.2019 gering verschmutztes Niederschlagswasser  aus der Dach- und 

Straßenentwässerung in die Vorflut einzuleiten. 
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8 .2  Gewässer 

Innerhalb des Gel tu ngsbereiches b ef inden sich derzeit keine Oberflächen-

gewässer. Die Planung sieht i m Südosten des Geltu ng sbereiches die Schaf-

fung eines naturnahen Kleingewässers vor. 

Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Wasserschut zgebieten. 

 
Hinweis 
Vorbeugender Gewäs se rschutz 
Notwendige Grundwasserabsenkungen im Rahmen der dur chzuführenden 
Baumaßnahmen stellen eine Gewässerbenutzung im Sinn e des Wasser-
rechtes dar und  bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch d ie un-
tere Wasserbehörde des Landkreises Rostock. 

 

8.3 Telekommunikation 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind i m betroffenen Plangebi et  keine Te-

lekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Te lekom AG vorhanden. 

Zur telekommunikationstechnischen Versorgung de s Plan un gsraums durch 

die Deutsche Telekom AG ist die Verlegung neuer Tel ekommunikationsli-

nien erforderlich. 

Für den rechtzeiti ge n Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die 

Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahm en der anderen 

Leitungsträ ge r ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-

ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen  Telekom AG so 

fr üh w ie  möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schrif tlich ange-

zeigt werden. Die Kabelschutzanweisung der Deutsche n Telekom AG is t zu 

beachten.  

 

8 .4  Abfallentsorgung/Altlasten 

Alle Baumaßnahmen sind so vo rz ubereiten und durchzuführen, dass s o-
wohl von den Baustellen als auch von den fertigen O bjekten eine vollstä n-
dige geordnete Ab fa llents or gung erfolgen kann. Bei der Baudurchführung 
ist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Baugesche hens anfallende B o-
de naushu b einer geordneten Wiederve rwe ndung  gemäß den Technischen 
Regeln der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinscha ft Abfall (LAGA) z u-
gefüh rt  wird. Während der Erschließungs- und Baumaßnahmen aufgefu n-
dene Abfälle sind fachgerecht zu entsorgen.  

Gemäß der Orientierenden Untersuchung nach § 3 Abs.  3 BBodSchV vom 
26.11.2019 wurden innerhalb der Altlastenverdachtsf läche der alten Gärt-
nerei keine Überschreitungen der Prüf- und Maßnahmewerte ermittel t.  
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Im Gutachten wurde herausgearbeitet, dass die Wirku ngspfade Boden-
Nutzpflanze, Boden-Mensch und Boden-Grundwasser bzg l. der geplanten 
wohnlichen Nutzung nicht eröffnet wurden.  

Daher wurde aus gutach te rlicher Sicht die Durchführung von Sicherungs- 
oder Sanierungsmaßnahmen im Sinne von § 2 Abs. 7 BB odSchG als nicht 
notwendig erachtet. 

 

Hinweis 

Ka mpfmittelverdacht 

Durch den Grundstückseigentümer ist vor Beginn der notwendigen E r-
schließungsarbeiten eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung ein zu holen, 
um die Erf or derlichkeit der Baubegleitung durch nach § 7 Spreng stoffg e-
setz (SprengG) zugelassenen, fachkundigen Firmen si cherstellen zu kö n-
nen.  

Kampfmittelbelastungen 

Sollten während der Bauarbeiten Kampfmitte lb elastungen festgestellt wer-
den, dür fe n weiterführende Ar beiten nur durch oder in Begleitung von 
fachkundigen Firmen, die im  Besitz einer Erlaubnis nac h §7 Sprengstoff-
gesetz (SprengG) sind, durchgeführt werden, bzw. le gt der Staatliche Mu-
nitionsbergungsd ie nst MV (Landesamt für zentrale Aufg abe n und Technik 
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Gra f-Yorck-Str. 6, 19061 
Schwerin) die weitere Vorgehensweise fest. 

 
Asbestbelastungen 

Sollten Asbestbelastungen vorgefunden werden, darf die Beseitigung nu r 
durch Fachbetriebe -unter Einhalt ung  der Forderungen de r Gefahrstoffve r-
ordnung (GefStoffV) und der te chnischen Regeln �I�•�U�� �*�H�I�D�K�U�V�W�R�I�I�H�� �Ä�$�V�E�H�V�W����
Abbru ch-, Sanierungs- oder Instand-haltungsarbeiten (TRG S 519) - erfo l-
gen. Diese Arbeiten sind dem LAGuS, Ab te ilung Arbeitsschutz und techn i-
sche Sicherheit, Regional be reich Nord spätestens 7 Tage vor Beginn der 
Tätigkeiten anzuzeigen. 

GefStoffV § 8 Abs. 8 i. V. m. Anh. I Nr. 2.4.2. und  TRGS 519 Nr. 3.2 (1) 

 
 
8 .5  Brandschutz 

Von Verkehrsflächen wird insbesondere für die Feuerwehr ein geradliniger 

Zu - od er Durchg ang  zu rückwärtigen baulichen Anlagen geschaffen.  

Für die Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsfläc hen für die Feuerwehr 

gilt die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken. 
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Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrt muss senkre cht zur Fahr bah n g e-

me ssen mindestens 3,50 m betragen (DIN 14090).  

Die Zufahrt muss so befestigt sein, dass sie von Fa hrzeugen der Feue r-

wehr für den Katastrophen- , Rettungs- und Brandschutz mit einer Achs last 

bis zu 10 t und e in em zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren we r-

den kann (DIN 14090). 

Zur Deckung des Löschwasserbedarfs ist gem. dem Arb eitsblatt W 405 

(Februar 2008) des Deutschen Vereins des Gas- und W asserfaches e. V. 

(DVGW) für mind. 2 Stunden eine Löschwasserm en ge von mind. 1.600 

l/min ( 96  m³/h) in maximal 300 m Entfernung zu gewährleisten .  
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9. Denkmalschutz 

9 .1  Baudenkmale 
 

Innerhalb des Plangeb ie tes befinden sich keine Baudenkmale, die a ls  

Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Land es Mecklenburg-

Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen der Gesch ichte zu erhalten 

sind. 

 

9.2 Bodendenkmale 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind vermutet e Bodendenkmale 

bekannt, die gemäß § 9 (6) BauGB nachrichtlich in d en Bebauungsplan 

übernommen wurden (Denkmäler nach Landesrecht). In diesem Zusam-

menhang ist klarzustellen, dass die denkmalbezogene n Verpflichtungen 

de s Bauherrn sich im Wesentlichen auf die Auskunfts-, Anzeige- und  Erhal-

tungspflich t beschränken (vgl. §§ 9 Abs. 1, 11 Abs. 2, 3 DSchG M V). 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen 

entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V vom 6.J anuar 1998 

(G VOBI .M -V, Teil I, S.12 ff.) die zuständige untere Denkmal schutzbeh ör de 

zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des 

Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Vert reter in unverä n-

dertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind, der Entdecker, 

der Leiter der Arbeiten, der Grundeige nt ümer sowie zufällige Zeugen, die 

den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erl ischt fünf Werktage 

nac h Zugang der Anzeige.  

 

10 . Umsetzung der Planung 

Die Umsetzung der Planung soll durch einen privaten  Investor erfolgen. 

Dazu wird bei entsprechender Planreife ein Erschl ießungsvertrag zwischen 

Investor und der Barlachstadt Güstrow geschlossen.  
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11. Eing riffs- und Ausgleic hs bilanzierung 
 

Flächenbil an z:  

Geltungsbereich:      44.8 40  m²  
Reines Wohngebiet:       31.205 m²  
Öffentliche Straßenverkehrsfläche:       4. 583 m²  
Grünfläche:             5.392 m² 
Waldfläche:         2.37 0 m² 
Wasser        1.290 m² 
 
Mögl iche Versiegelungen innerhalb des reinen  
Wohngebietes bei einer GRZ von 0,4:    12.482 m²  

Bereits versiegelte Fläche              3.660 m²  
      

Ermittlung des Bi otop wertes  
 

Zur Ermittlung des Biotopwe rte s wird aus der Anlage 3 die Wertstufe ermittelt. 
Der Planungsraum umfasst das Gelände der alten Gärtnerei, welche sich durch 
die Nutzungsauflassung sukzessive entwickelt hat. Aufgrund der Vornutz ung be-
trägt die versiegelte Fläche 3. 660  m². 

Trotz der besteh enden Vorbelastungen wird dem Baufeld der Biotoptyp ruderale 
Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte (RHU) zugeor dn et. 
 
Biotopwert ruderale Staudenflur frischer bis trockener Mineralstandorte   
RHU  = 3 

 
 
Ermittlung des Lagefaktors  

 
Der Ab stand  zu vorhandenen Störquellen, in diesem Fall des westlich verlaufen-
den Pfahlwegs , den Bestandsgebäuden sowie dem angrenzenden Gelt un gsbe-
reich des ersten Bauabschnittes bet rägt  weniger als 100 m. Der Lagefaktor ist in 
diesem Fall 0,7 5.   
 
 
Berechn un g des Eingriffsflächenaquivalents fü r Biotopbeseiti gun g bzw. Bio-
topveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigung) 
 
Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. ve rändert werden (Funktion s-
verlust), ergibt sich das Eingri ff sflächenäqui va lent durch Multiplikation aus der 
vom Ei ng riff betroffenen Fläche des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps 
und dem Lagefakto r.  

Die bereits versiegelte Fläche umfasst 3.660 m². Die Fläche des beeinträchtigten 
Biotops beträgt demnach 27.545 m². 
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Biot op  

 

Fläche des 

beeinträc h-

tigten Bio-

tops in m² 

Biotop-

we rt  

Lage-

faktor 

Fläche * Biotopwert 

* Lagefakt or  

 

Ei ngriffsflächen-

äqu ivalent  

[m² EFÄ] 

RHU 27.545 3 0,75 
27.545 * 3 * 

0,75 
61.976 

 

Berechnung des Eingriffsäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen 

Biotopbeeinträchtigungen im  Randbereich bzw. außerhalb der Baugrenze sind 

aufgrund der geringen Eingriffsintensität de s Wohnbauvo rhabe ns genere ll nicht 

zu erwarten.  

Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Innerhalb des Planungsraum es ist eine maximale Neuversiegelung von 12.482 

m²  zulässig.  Es ist biotopunabhängig die vollversiegelte bzw. überbaute Fläche in 

m² zu ermitteln und mit einem Zuschlag von 0,5 zu berücksichtigen.  

 

Biot op  

 

Teil-

/Vollv er si egelte 

bzw- überb au te 

Fläc he  

Zusc hl ag  für 

Teil-

/Vollversiegelu

ng 

Teil-

/Vo llversiegelt e 

bzw- überbaute 

Fl äche * Zuschlag 

= EFÄ 

Eingriffsflächenäqu i-

valente EFÄ m²  

RHU 12.482 m² 0, 5 12.482 * 0,5 6. 241  

RHU 4.583 0,5 4.583 * 0,5 2.292 

Summe der erforderlichen Eingriffsflächenäquivalente:  8.533 

 

Berech nun g des mult ifunktion alen Kompensationsbedarfs 

Aus den berechneten Eingriffsflächenäquivalenten ergibt sich durc h Addition de r 

multifunktionale Kompensationsbedarf. 

m² EFÄ für Bi o-

topbeseitigung 
+ 

m² EFÄ für 

Funktions-

beeinträchti-

gung 

+ 

EFÄ für Teil-

/Vo llversiegelu

ng bzw. Übe r-

bauung 

 

Multifunktionaler 

Kompensationsbedarf 

[m² EFÄ] 

61.976 0 8.533 70.509 
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Der multifunktionale Kompensationsbedarf (Punkt 2.7) beträgt 70.509 m2 EFA.

Zur Kompensation des Eingriffes wird eine Okokontomaßnahme in der Land-
schaftszone 3 „Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte" genutzt.

Der Eingriff kann somit vollständig kompensiert werden.

gebilligt durch den Beschluss der Stadtvertretung am: 28.10.2021

ausgefertigt am: 29.04.2022
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